Merkblatt PD1 Leitungsschutzanweisung

MEGA

Wer an Versorgungsleitungen in 6ffentlichen und privaten Grundstiicken Schaden verursacht, setzt sich den
Schadenersatzanspriichen des Leitungsbetreibers aus und kann dariber hinaus strafrechtlich mit Hochststrafen
bis zu 10 Jahren Freiheitsentzug zur Verantwortung gezogen werden, und zwar auch dann, wenn die Delikte
fahrlassig begangen werden.

Zur Verh{tung von Schaden - auch an den Umhillungen von Leitungen - muss daher bei den Arbeiten folgendes
beachtet werden:

1. Rechtzeitige Erkundigung

Rechtzeitige Erkundigung nach dem Vorhandensein von Versorgungsleitungen bei allen in Betracht kommenden
Versorgungstragern und Einsichtnahme der Plane auf der Baustelle unmittelbar vor Baubeginn ist erforderlich.

2. Erdarbeiten

Im unmittelbaren Bereich von Versorgungsleitungen dirfen Erdarbeiten nur in Handschachtung mit groRter
Vorsicht durchgefiihrt werden. Freigelegte Leitungen sind vor jeglicher Beschadigung zu schiitzen und gegen
Lageverdanderungen fachgerecht abzusichern. Widerlager diirfen nicht hintergraben oder freigelegt werden.

3. Beschadigung von Versorgungsleitungen

Jede Beschadigung von Versorgungsleitungen ist sofort dem Versorgungsunternehmen zu melden. Rohrumhiil-
lungsschaden an Gasversorgungsleitungen werden kostenlos vom Versorgungs- unternehmen behoben.

4. Freigelegte Versorgungsleitungen

Freigelegte Versorgungsleitungen sind in Abstimmung mit dem zustandigen Versorgungs- unternehmen ent-
sprechend den einschlagigen Regeln und Richtlinien zu verfillen.

5. MaBnahmen bei Rohr- bzw. Leitungsbeschadigung

Wird eine Rohrleitung so stark beschadigt, dass Gas austritt, sind sofort Vorkehrungen zur Verringerung von
Gefahren zu treffen.
o Gefahrenbereich raumen und weitraumig absichern.
e Schadensstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern.
e Das zustandige Versorgungsunternehmen unverziiglich benachrichtigen.
e Erforderlichenfalls Polizei und/oder Feuerwehr benachrichtigen.
e Weitere MaRnahmen mit dem Versorgungsunternehmen und den zustandigen Dienststellen
e abstimmen.
e Das Personal darf die Baustelle nur mit Zustimmung des Versorgungsunternehmens verlassen.
GAS:
Bei ausstromendem Gas besteht Ziindgefahr; Funkenbildung vermeiden, nicht rauchen, kein Feuer anziinden.

Angrenzende Gebaude auf Gaseintritt prifen, falls Gas eingetreten ist, Tiren und Fenster 6ffnen.
Keine elektrischen Anlagen bedienen. Sofort alle Baumaschinen und Fahrzeugmotoren abstellen.

STROM:
Bei beschadigten Stromversorgungskabeln besteht die Gefahrdung von Leib und Leben des Arbeiters, Baggerfah-

rers u.a. Personen durch Starkstromeinwirkung, deshalb den Schadensbereich absichern und das Versorgungs-
unternehmen sofort benachrichtigen.

Sollte in Notfille die Rufnummer 02173/9520-0 gestort sein, sind wir unter der
Rufnummer 02173/9520-95
erreichbar.
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Die im Erdreich verlegten Leitungen, wie Stromversorgungskabel, Gas- und Wasserleitungen, Fernwarmeweitungen, Fernmeldeanlagen, Signal- und Sicherungsan-
lagen, Kanalisationsanlagen und dhnliches, sind Bestandteil von 6ffentlichen Zwecken dienenden Anlagen. Sie kénnen durch Arbeiten, die in ihrer Nahe am oder im
Erdreich durchgefiihrt werden, beschadigt werden. Durch derartige Beschadigungen werden immer ein Teil dieser Anlage und damit auch das 6ffentliche Interesse
an einer ungestorten Funktion schwer in Mitleidenschaft gezogen. Beschadigungen an Anlagen, die 6ffentlichen Zwecken dienen, kénnen zivilrechtliche Schadener-
satzanspriiche wie die strafrechtliche Verfolgung der Schédiger, insbesondere nach den §§ 222 (fahrlassige Totung), 229 (fahrldssige Korperverletzung), 306 bis 310
a (Brandstiftung), 314 (Herbeifiihrung einer Uberschwemmung), 316 b (Stérung offentlicher Betriebe), 316 (Beschadigung wichtiger Anlagen), 320 (fahrlissige
Gemeingefahrdung) und 323 (Baugefahrdung) StGB mit Hochststrafe bis zu 10 Jahren Freiheitsentzug auslésen, und zwar auch dann, wenn diese Delikte fahrlassig
begangen werden.

Es liegt daher im Interesse derjenigen, die Erdarbeiten ausfiihren, duBerste Vorsicht walten zu lassen. Dabei ist zur Verhiitung von Beschadigungen insbesondere

folgendes zu beachten

1. Bei Arbeiten jeder Art am oder im Erdbereich, z. B. bei Aufgrabun-
gen, Aushebungen und Baugruben, Bohrungen, Pressungen, beim
Baggern, Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfdhlen,
Spundwénden, Bohrern und Dornen besteht immer die Gefahr, dass
unterirdische Leitungen beschadigt werden. Bei Stromversor-
gungskablen besteht neben der Sachbeschadigung auch die Gefdhr-
dung von Leib und Leben der arbeitenden Person durch Stromein-
wirkung. Bei Beschadigung von Gasrohrleitungen besteht die Gefahr
des Gasaustritts, u.U. mit Brand-, Verpuffungs- oder Explosionsge-
fahr. Bei Beschadigung von Wasserleitungen kann das ausstromende
Wasser zu Unterspilungen von StraBen und sonstigen Bauwerken
fuhren mit der Folge des Absinkens und Einstiirzens. In jedem Falle
sind zu beachten die VOB, Teil C mit den dort benannten DIN-
Normen und Das DVGW Hinweisblatt GW 315, insbesondere wird auf
die DIN 18300 verwiesen und die jeweils neuesten ,Zusatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Aufgrabungen
in Verkehrsflichen ZTVA-StB“ der Forschungsgesellschaft fur das
StraBenwesen e.V., Koln.

2. In der Regel liegen Stromversorgungskabel in einer Tiefe von 0,60
bis 1,20 m, Gasleitungen in einer Tiefe von 0,60 bis 1,00 m und Was-
serleitungen in einer Tiefe von 0,80 bis 1,60 m unterhalb der Erd-
oberflache. Eine abweichende, insbesondere geringere Tiefenlage, ist
wegen Kreuzung anderer Anlagen, infolge nachtraglicher Verdnde-
rungen der Deckung durch StraBenumbau sowie aus anderen Griin-
den moglich. Dies gilt insbesondere fiir Anschlussleitungen, die die
StraBe kreuzen. Die Versorgungsleitungen kdnnen in Rohren oder
Formsteinen einbezogen, mit Schutzhauben aus Ton bzw. Beton oder
mit Abdeckfolien, -platten, Ziegelsteinen usw. abgedeckt oder auch
frei im Erdreich mit oder ohne Warnband verlegt werden. Rohre,
Abdeckungen usw. schiitzen die Versorgungsleitungen jedoch nicht
unbedingt gegen mechanische Beschadigungen. Sie sollen lediglich
den Aufgrabungen auf das Vorhandensein von Versorgungsleitungen
aufmerksam machen (Warnschutz). Vorsorgungsleitungen werden
nicht nur in 6ffentlichen Wegen, Stralen und Platzen, sondern auch
durch private Grundsticke, Felder, Wiesen und Waldstulcke gefihrt.

3. Von der Aufnahme der genannten Arbeiten in éffentlichen oder
privaten Grundstiicken ist deshalb grundsatzlich rechtzeitig durch
die bauausfiihrende Firma beim zustdndigen Netzbetrei-
ber/Versorgungsunternehmen zu erfragen, ob und wo in der Nahe
der Arbeitsstelle Versorgungsleitungen verlegt sind. Sind Versor-
gungsleitungen vorhanden, so hat sich die bauausfiihrende Firma bei
der zustandigen Betriebsstelle des Netzbetreibers Uber den letzten
Stand der Plane zu erkundigen. Als Nachweis flr eine ordnungsge-
maRe Erkundigung gilt nur eine quittiere Eintragung der Betriebs-
stelle auf den Pldanen. Die Aufnahme der Arbeiten ist der Betriebs-
stelle rechtzeitig mitzuteilen.

4. Bei Erdarbeiten in der Nihe von Versorgungsleitungen darf mit
spitzen oder scharfen Werkzeugen (Bohrern, Pickeln, Spaten, StoRei-
sen) nur mit groRter Vorsicht gearbeitet werden. Sie sind so zu
handhaben, dass sie hochstens bis zu einer Tiefe von 10 cm lber den
Leitungen in das Erdreich eindringen. Fir die weiteren Arbeiten sind
stumpfe Gerate, wie Schaufeln usw. zu verwenden, die

moglichst waagerecht zu fihren und vorsichtig zu handhaben sind.
Spitze Gerate, wie Dorne, Schnurpfahle, Bohrer u.a. diirfen oberhalb
von Leitungen nicht eingetrieben werden.

Sind Lage und Tiefe der Leitungen nicht genau bekannt, so ist
besondere Vorsicht geboten. Lage und Tiefe sind in Eigenregie der
ausfihrenden Firma durch Suchschlitze festzustellen. Wenn mit
Abweichungen der Leitungen von der bezeichneten Leitungsstralle
gerechnet werden muss, sind die gleichen VorsichtsmalRnahmen
auch in einer Breite von ca. 1,00 m rechts und links von der angege-
benen LeitungsstraBe zu beachten. Mit maschinellen Baugeraten darf
nur in einem solchen Abstand von Leitungen gearbeitet werden, dass
Beschadigungen ausgeschlossen sind.

5. Werden Versorgungsleitungen oder Warnbinder an Stellen, die
vom Netzbetreiber/Versorgungsunternehmen nicht angegeben
worden sind, freigelegt, so ist der zustdndige Netzbetreiber/das
Versorgungsunternehmen unverziiglich zu verstandigen. Die Arbeiten
sind an einer solchen Stelle bis zur Abstimmung mit dem Netz-
betreiber/Versorgungsunternehmen sofort einzustellen. Werden
Kabel oder Rohrleitungen beschddigt, so ist das Merkblatt fir
Bauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen zu beachten.

6. Freigelegte Leitungen, insbesondere Kabel, sind mit aller Vorsicht
abzufangen. Freigelegte Kabelformzige sind aufzuhdngen und in
ihrer urspriinglichen Lage zu sichern. Mussen Versorgungsleitungen
bzw. Kabel freigelegt werden, sind die erforderlichen Sicherungs-
maRnahmen mit besonderer Sorgfalt auszufiihren. Der Netzbetrei-
ber/das Versorgungsunternehmen ist in jedem Fall zu verstandigen.
In Grédben, in denen Leitungen freigelegt sind, ist das Erdreich zu-
nachst in Hohe des Leitungsplanums einzufillen und fest zu stamp-
fen. Es ist eine Sandbettung einzubringen. Auf die Leitungen ist eine
Sandschicht in entsprechender Dicke anzubringen. Die Leitungen sind
dann wieder mit entsprechenden Warnbandern bzw. Abdeckleinen
oder dergleichen abzudecken. Die weitere Verfillung von Grdben
und das Verdichten haben nach Anweisung des Netzbetrei-
bers/Versorgungsunternehmens bzw. den entsprechenden Vorschrif-
ten zu erfolgen. Das Einsanden und Abdecken der Versorgungsleitun-
gen und Kabel darf erst nach Uberpriifung der Umhiillung durch den
Netzbetreiber/das Versorgungsunternehmen und nach dessen
ausdrucklicher Freigabe erfolgen.

7. Jede Leitungsbeschidigung, auch wenn sie im Augenblick unbe-
deutend erscheint, ist dem zustandigen Netzbetrei-
ber/Versorgungsunternehmen sofort zu melden. Dadurch besteht die
Méglichkeit, schwerwiegende Folgeschdden zu verhindern. Jede
bauausfiihrende Firma ist fiir alle auftretenden Schaden an Leitungen
des betreffenden Netzbetreibers/Versorgungsunternehmens verant-
wortlich, auch wenn an der Aufgrabungsstelle ein Beauftragter des
Netzbetreibers/Versorgungsunternehmens anwesend ist.

8. Den ausfilhrenden Firmen wird empfohlen, allen Mitarbeitern den
Inhalt dieses Merkblattes zum Schutze unterirdischer Versorgungslei-
tungen und des Merkblattes flir Bauarbeiten im Bereich von Versor-
gungsleitungen bekannt zu geben. Letzteres ist zur Beachtung
unmittelbar auf der Baustelle bestimmt.

Datei: MB_PD1.doc

Version und Stand: 1.1/18.10.2012

Seite 2 von 2

Hinweis: Dieses Dokument ist nur im EDV-Netzwerk der MEGA aktuell!



	1. Rechtzeitige Erkundigung
	2. Erdarbeiten
	3. Beschädigung von Versorgungsleitungen
	4. Freigelegte Versorgungsleitungen
	5. Maßnahmen bei Rohr- bzw. Leitungsbeschädigung
	GAS:
	STROM:


